
10. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN 
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 

 (§ 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 
 
10.1. Wasserflächen 
 
10.1.1.  Wasserfläche Mühlbach 
 
 
13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR 

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR 
UND LANDSCHAFT   (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)  

 
13.1.  Baum zu erhalten 

 
 

13.2.  Baum der Wuchsklasse II, zu pflanzen 
 
 

 

15. SONSTIGE PLANZEICHEN 
 
15.6.  Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vor-

kehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB) 

  Hier: Schallschutzmauer, WH bis 3,50 m ab OK Verkehrs-
fläche 

 
15.13.  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 

und Grünordnungsplans 
 

15.14.  Nutzungsartengrenze 
  Hier: Gebäudeteile unterschiedlicher Wandhöhen 
 
15.16.  Flachdach 
 
15.17.  Pultdach 
 

Die Nummerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung 1990. 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§1 bis 11 der BauNVO) 
 

1.4. Sonderbauflächen n. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO 
 
1.4.2.   sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO  
  Zweckbestimmung: Feuerwehr 
 
 
 
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
2.1. Geschossflächenzahl GFZ = 0,7  
 
2.5. Grundflächenzahl GRZ = 0,5  
 
2.5.1. Überschreitung GRZ 

Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 
der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einem Maximalwert von 0,9 über-
schritten werden. (Festsetzung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

 
2.7.  Zahl der Vollgeschosse  
 
2.8.  Wandhöhe in m. ü. OK FFB EG  
 

 
3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 
 
3.1. offene Bauweise 
 
3.4.  Baulinie 
 
3.5.1.  Baugrenze 
 
3.5.2.  Baugrenze für unterirdische Gebäudeteile 
 
3.5.3.  Baugrenze für Nebenanlagen und Stellplätze 
 
3.5.3.1.  Stellplätze 
 
3.5.3.2.  Fahrräder 
 
3.5.3.3.  Aufschüttungen zulässig 
 
6. VERKEHRSFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
6.1.  Straßenbegrenzungslinie  
 
6.2.  Geh- und Radweg öffentlich  
 
6.3.  Ein- / Ausfahrt 
 
6.4.  Verkehrsfläche privat 

 
16. KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN, GRENZPUNKTE UND 

GRENZEN 
 
16.1.  Flurstücksnummer 

 
16.2.  Flurstücksgrenze 

 
 

 
 
16.3.  Gebäude, Nebengebäude Bestand 

 
 
 
 

 
17. VERSCHIEDENES 
 
17.1.  Stellplätze privat (Anordnung vorgeschlagen) 

 
 
 
 

 

A. DENKMALSCHUTZ 
Im Geltungsbereich ist kein Bodendenkmal bekannt. Dennoch ist nicht auszuschließen, daß sich im
Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden.  
Auf Art. 8 DSchG wird hingewiesen. 
 

 
Auszug aus dem Bayern-Viewer Denkmal, Stand 5.6.2025 
Bodendenkmäler rot schraffiert, Geltungsbereich siehe blau gestrichelter Kreis 

 

0.2. GRÜNORDNUNG 
 
0.2.1. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN 
 
0.2.1.1. Gehölzerhaltung 
 Die im Plan gemäß Planzeichen 13.1. gekennzeichneten Bäume sind zu erhalten.  
 
0.2.1.2.  Für Gehölzpflanzungen sind ausschließlich standortheimische Laubgehölze aus der Liste der heimi-

schen Gehölzarten für die Gemeinde Dingolfing zu verwenden. Die Liste liegt der Begründung als An-
hang bei. 

 
0.2.1.3. Bäume der Wuchsklasse 2 
 Es sind gemäß Planzeichen 13.2. Bäume der Wuchsklasse 2 zu pflanzen und zu pflegen. Obstbäume

sind bevorzugt als Hochstamm zu verwenden. Bei Einhaltung der festgesetzten Anzahl sind Abweichun-
gen in der räumlichen Anordnung zulässig. Vorgeschlagene Pflanzgröße: Hochstamm, 14-16 cm
Stammumfang.  

 
0.2.1.4. Bepflanzung und Pflege 
 Die Bepflanzung muss in der Vegetationsperiode nach der Fertigstellung erfolgen. Ausfall muss auf Ko-

sten der Eigentümer nachgepflanzt werden. 
 
0.2.2. BELÄGE 
 
0.2.2.1. Flächen, die für die erforderliche Nutzung des Gebäudes und Freiflächen nicht zwingend erforderlich

sind, sind versickerungsfähig auszubilden.  
 
0.2.2.2. Besucherstellplätze auf der Süd- und Westseite sind wasserdurchlässig auszubilden, z. B. mit Rasenfu-

genpflaster. 
 

0.1. BEBAUUNG 
 

0.1.1. BAUWEISE 
 

geschlossen nach § 22 Abs. 3 BauNVO 
 
0.1.2. GEBÄUDE 
 

0.1.2.1. Dachform: Flachdach (Planzeichen 15.16.) bis DN 10°, Dachbegrünung mit 
Regenwasserrückhaltung (Retentionsdach) 
Pultdach (Planzeichen 15.17.) bis DN 35°, harte Bedachung 

 
0.1.3. NEBENGEBÄUDE 
 

 Nebenanlagen sind bis zu max. 20 m² Grundfläche auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
0.1.4. ABSTANDSFLÄCHEN 
 

0.1.4.1. Die Tiefe der Abstandsflächen richtet sich nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. Dies gilt nicht für das durch
Baulinie (Planzeichen 3.4.) festgesetzte Bauteil sowie für die Schallschutzwand (Planzeichen 15.6.) 

 
0.1.5. OK FFB EG - BEZUGSPUNKT WANDHÖHEN 
 

0.1.5.1. Die maximale Oberkante Fertigfußboden der Erdgeschosse (OK FFB EG max) wird festgesetzt mit
355,90 m. ü. NHN (Höhenbezugssystem DHHN 2016) 

0.1.5.2. Die im Plan unter 2.8. festgesetzten Wandhöhen beziehen sich auf den Höhenunterschied zwischen der
geplanten OK FFB EG und dem höchsten Punkt der Dachhaut. 

0.1.5.3. Die max. Wandhöhen dürfen durch notwendige technische Anlagen (z. B. Kamine, Antennen, Lüftungs-
anlagen, Aufzugsüberfahrten usw.) sowie durch Photovoltaikmodule um max. 2,0 m überschritten wer-
den. 

 
0.1.6. Überschreitung Baulinie 
 

Eine Überschreitung der festgesetzten Baulinie ist für untergeordnete Baulteile zulässig, wie z. B.
Übungsbalkone, Anleiter- und Abseilvorrichtungen oder Ähnliches. 

 
0.1.7. Aufschüttungen 
 

Im Bereich der durch Planzeichen 3.5.3.3. gekennzeichneten Bereiche im Westen/Nordwesten des Gel-
tungsbereichs sind Aufschüttungen bis zu einer Höhe von 2,30 m sowie Stützwände zulässig. 

 


